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Von dem nützlichen Gebrauch

des

Gauchheils ^

wider die Würknngen des Bisses
wütender Thiere.

l^MAeine Leser erinnern sich aus denk zwet^
^u Theile dieser Sammlnna S. Zl2.

«ZiBöv u. f. was ich von dem nutzlichen
Gebrauche des überall wildwachsenden Kräuraelt
Gauchheil (^naFglli») bey einigen Viehkrankhei-
ten zum gemeinen Bellen bekannt gemachet habe.

Nack

* Wird bey uns sur eine Art Hünerdarm, Mme, ji^
halten; obwohl solches und ^uggalli» zwey verMt'
dene Oenem ausmachen z siehe I^inn^i 8oec. pKntsrM
xug. 14«. und 272. Die Franzose» benenne» «u«
beyde gleich / nemlich Mouron, Aloron, ZVlorßelwe;
Man wird also genau acht geben müssen, daß das rerM
Krgut, nemlich ^mizslli«, erwehlet werde z und zwar

daS, gore pnoeuicso, bey uns rother Hünerdarm,
auf den Aeckern häuffig gefuuden wird.

-* Da diefe Nachricht allerncuest in dem «ten Theile der

so beliebten alö gemeinnützigen oeeonomischen Saw'"'
lungen des gelehrten Hrn. Dr. Sckrebers zum Vo ^

schein gekommen ; so haben wir uns da diese ^



Don dem mißlichen Gebrauch :c. sz?

^ Nach der Zeit hat mich der im vorgehenden
^>ten Stücke dieses Theils gebührend gerühm,
te Herr 0. Bruch mit seiner zu Straßburg den
22. VW) öffentlich vertheidigten
Inaugural-Dissertativi: cle ^ngZsIIicle beehret, womit
A) der gelehrte Herr Verfasser um das Publicum

verdient gemacht hat.

Er merket bey der Beschreibnng des oecono.
Mischen Gebrauchs dieses Krämgens unrer an,
dern mit an, er kenne selbst einen Schäffer / der
unter das Salz, das die Schaafe zu lecken
bekommen öfters Pulver von Gauchheil, als eilt
allgemeines Gegengift und ein zu Besörderuug
des Appetits diensames Mittel, mengete.

Das Hauptwerk dieser schätzbaren Streitschrift

aber bestehet in einem gründlich und Er-
sahrungs-mäßigen Erweist, daß das Gauchheil
Wider den Biß wütender Thiere das zuverlässigste

Mittel abgebe. Eine Sache, die den Werth
dieses von dem gütigen Schöpfer so gesegneten
Krämgens ungemein erhöhet, und aller Orten
Zu jedermanns Wissenschaft gebracht zn werden
verdienet, wie es fchon 1747. durch dieMänn-
Men Anzeige-Blätter hiernächst in dem Stift
Bamberg durch ein besonderes Allsschreiben 6. «.
5.749. und iii dcm Herzogthum Zweybrücken durch
«M Mandat des hochfel. Herzvgs Gustavs Hoch-
mrstl. Durchleucht geschehen ist.

Der
Schrift in der Schweitz noch nicht allgemein bekannt
ist) pslichtig geglaubt, diefes nenentdeckle, einfältige,
mich den Acrmste» sich darbietende, dabey fo gewisse
Hülfs. und HanSmitlel wider die bald alle Sommer
sich »einende Gefnhr, unfern werlheu Landleulm de.
rannt zu machen.
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Der Herr Doctor hat äussert den in der

Dissertation selbst beygebrachten Exempeln der

besondern Würknng des Gauchheils wider den

Biß wütender Thiere, zwey Attestate Herrn

D. Kaempscns und Herrn D. Ravensteins/

in dem Anhange mitgetheilet.

Nach dein ersten hat es bey einem adeltchen

Fräulein von achtzig Jahren/ welche von ihrem

wütend gewordenen Schooshündgen gebissen, und

schon württich in eine Raserey verfallen, dergestalt/

daß sie wie ein Hnnd gcbollen, den Effect gc^

habt, daß sie zu ihrem völligen Verstände wieder

gekommen, ehe ste an einem anszehrenden

Fieber und Alters halber sanft cMschlaffen ist.

Eilf Bürger ans der Stadt Sobernheim in der

Untcrpfalz, die ein wütender Hund gebissen,

fmd insgesamt bloß durchs Gauchheil wieder
hergestellet worden. Nach dem zwevten Attestate

hat dergleichen Unglück zwanzig Einwohner des

Dorfes Schnellweiler in dem Zweybrückifchen
Amte Lichtenberg, da sie aus der Kirche gegangen

betroffen ; der wüteude Hund, von dem

sie beschädigt worden Hütte auch in dem Dorft
Oberkirchen verschiedene Schaafe angefallen,
davon zweu am ueuiiteu Tage darnach toll
worden; allein da obigeil zwanzig Personen M

Zeiten das Pulver vom Gauchheil eingegeben

worden, hat der Biß keinem einzigen etwa»

gefchadet.

Nack der 27ste>, Seite hat ein Bauer in

Kirschbach bey Zwenbrücken, Benedict LrN^
dcrle, dem cin wütender Wolf zwo Ziegen z«

gleicher Zeit gebissen, eine jede in einen beson¬

dern
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dern Stall gebracht, und einer das Gauchheil-
vulver, dcr andern aber nichts davon eingegeben

; worauf jene die es bekommen, völlig
genesen, diefe aber den neunten Tag darnach
rasend gestorben.

w Hiernächst hat der Herr Doctor auch am
Ende das Bambergifche Ausschreiben und ein
Kerichtliches Attestat von Münster angefüget.
zLch erachte für dienlich beyde, fo Wieste daselbst
lauten / cmher zu übertragen.

Fürstlich- Ktift- Sambcrgisches Aueschreiben.

z Demnach Sr. Hochfürstl. Gnaden zu Bamberg

nnferm allerfeits gnädigsten Fürsten und
Herrn, eiu bewährtes Mittel zu gnädigsten
Handeil gekommen ist/ welches bey allen und je-
deil Verwunduugen und Bissen wüthiger Hunde,
<Lolfe, Katzen :c. von ohnfehlbarer Würknng
und Gedeylichkeit befunden worden, uud aufdie
Art, wie in nachfolgender Beschreibung mit
wehzerm nachgedruckt zu ersehen, zu gebrml-
5"' ist; uud nun kein Zweifel obwaltet daß
an sicherer Abwendung derley mißlicher Znfäl-
ngketten jedermännigllchen höchst gelegen seye;

M haben höchst-erwehnte Seiner Hochfürstl.
Uyaden, nach dero ohnermüdeter Landes-Fürst-
Mtterlicheil Liebe und Sorgfalt für die Wohl,
Mhrt dero getreuen Unterthanen den Gebrauch
Memeldten gesegneten Arzneymittels, in ders

t - und Fürstenthum Bamberg bekannt machen
sn lassen, den gnädigsten Befehl ertheilet. Zu des-
en gehorsamster Bcfolg'illg alle dero Ober-und
unterheamte, dann übrige Befehlshaber«, ohne
-tttlsnahm, hierdurch gemessen angewiesen wer¬

den,
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den, bey der eben jetzo, nach dem Jnnhalt der

hier bevqesetzten Beschreibnng, vorhandenen be-

quemen nnd rechten Zeit / das angedeutete Kraut
eiusammlen / uiid dieses durch die allerweiseste

Anordnung GOttes entdeckte Mittel nicht nur
in alle» Städten, Marktflecken, Dörfern und
Gemeinden, fondern auch bey alleu und jeden
Weylern Mühlen uud sonstigen cinzeln Orten
in ohnausläßiger Bereitfchaft halten zu lassen;
in welcher heilsamen Absicht denn auch höchst-

gedacht Seiner Hochfürstlicben Gnaden gnädigst
befehlende uud ernstliche Willens - Meynung zn
gebührendem Vollzug zu briugeu, sofort auf
denen Kanzlen zn jedermanns Wissenschaft
öffentlich zu verkündigen / und an den Thoren aller
Orten anzufchlaaen ist. Hieran beziehet mehr
höchst - erwehnter Seitler Hochfürstlichen Gnaden

gnädigster Wille, fo auf die allgemeine
Wohlfahrt dero getrcucstcn Unterthanen und
eines jeden eigenes Bestes lediglich abzielet.
Oecrerum Bamberg deiz Men May 1749.

Beschreibung des bewahrten Mittels gegen
den Wuth und Bist dcr tollen Hunde/

Wolfe und Ratzen:c.
Man sammle vom neuen bis auf del, alten

Johannis-Tag des Mittags von n. bis 12.

Uhr Gauchheil-Kraut mit den purpur-rothen
Blümleitl (ânsWlliîi flore puniceo); man bricht
nemlich auf besagte Stund uud Tag gemeldtes
Krallt ab mit den Stänglein und Blümlein /
lasset fvches an eitlem fchattigten aber nicht
verdampften Ort behörig nnd langsam trocknen,
verwahret solches hernach in dichten leinenen

^ Säcklem
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Säcklein oder in Schachtlen, welche inwendigwit Papier seyn ; wann nun ein Mensch voneinem wütenden Thier gebissen worden oderwit wütenden Thieren und Menschen viel
umgegangen ; so gebe man ihm obiges Kraut
(nachdem es znvvr mit den Blumen und Stcmg-!ein klein pulversirt worden) zu einem halbenvis ganzen Quiutlein schwer, oder zu drey bis
Abs Messerspitzen voll in Gauchheil- Kraut-
Wasser ; oder wenn dieses nicht ist, in
Theewasser oder Brühe zn nehmen ; lasse ihn einigeStunden darauf des Essens und Trinkens
enthalten ; obgleich eine Dosis allemal ohnfehlbarund ganz sicher hilfet, selbsten auch wenn die
Wuth schon wirklich vorhanden, aber nur nochnicht auf den höchsten Grad gekommen ; fo kanwan dennoch um mehrerer Sicherheit und
Beruhigung willen nach fechs, acht oder zehen
Stunden, ja auch noch den andern Tag eine
zweyte oder dritte Dosin diefes Pulvers eingeben.

Den Pferden, Kühen, s. v- Schweinen,
Kunden, Hiegen und Schaafen wird diesesPulver von einem Qmntlcin bis zu einem halben

Loth auf Brodt mit etwas wenigem Salzund Alaun, oder auch in warmlechtcm Getränk,
ja anch nur in Wasser eingegeben oder
eingeschüttet. Wenn ein wütendes Thier nnter eine
Tanze Heerde kommet, fo thut man wohl, daßwail diefes Mittel nicht nur den wurklich
gebissenen sondern anch der ganzen Heerde jaallen Thieren welche nahe bey den gebissenen
gestanden, gegangen nnd geweydet, eingebe und
beybringe.

Q Auf
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Auf folche Weise kau mau versichert seyn,
daß die gebisseuen nicht vom Wuth sterbe», und
die übrige von Wuth nicht werden angefallen
werden. Man kan dieses Kraut so bald es

völlig getrocknet / wann man will, gleich pul-
verisireu, uud als eiu Pulver znm Gebrauch
aufbehalten ; es muß aber immerfort an einem
trockne» und doch nicht zu warmen oder heissen

Ort verwahret werden.

Gerichtliches Attestat.
Wir der Magistrat und Rath der Stadt

und des Thales Müuster in den, oberen Elsaß,
bescheinen hiemit demnach vor Uns erfchienen
die befcheidene Johannes Roß, Ackermann,
wohnhaft zn Sulzeren allhiesiqer Botmäßigkeit

zugethan Tobias Weber, Schmidt/ und
Johannes wotey, alle drey Burgere diefer
Stadt, geziemend vor- und anbringend, wie
daß Zweifels-ohne Uns in frischer Gedächtniß
seyn wurde, wie daß nemlich vor sieben Jahren

eines sein des Johannes Rössen Kindern,
vor vier Jahren aber ein Enkel fein des Tobi»
Webers, das Unglück gehabt, durch zwey uu-
terfchiedliche wütende, Hunde gebissen zu werden;
er Johannes Wotey aber selbst 17^. den 2.
Decembr. durch einen rasenden Wolf nachdeme
diefer vorhin vieles Unglück wegen feiner Wuth
in diefem Thal verursachet in dns Knie des
linken Fusses stark und hart gebissen und
verwundet feyen worden ; zu Curirung der von
solchcn wütenden Thieren empfangenen Wunden

und Vorkommnis? der daraus entstehen
könnenden Folgen, ste anders nichts / als das so

genannte
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genannte Kraut Gauchheil gebraucht hätten,
und zwar also : Sie hätten die Wunden vvr-
derist mit Bachwasser sauber ausgewaschcu,
alsdann Pulver vou gesagten! Gauchheil in die
Wunden gethan, von welchem ncmlichen Pulver

ein jeder der Verwuudeteu, Morgens und
Abends drey Messerspitze!, voll, nach Proportion

des Alters, in einem vvn bememeldtem
Kraut gebranntem Wasser eingenommen,
dardurch und vermittelst dessen ste von allen Folgen

befteyet wären worden ; solches Mittel
hätten ste vorzüglich und mit desto grösserm
Eifer gebrauchet, wcileu ste versichert gewesen,
das; es vorhin fchon nicht nur allein andere
Menfchen, sondern anch Rindvieh und Hunden

fo vou wütenden Thieren yebissen worden

ohne Anstand geholfen, nber welches
sie Uns um glaubwürdigen Schein gebührlichen
angesprochen.

Wann wir dann die Wahrheit zu steuren
w schuldig als geneigt als certisicieren wir
hiemit, daß uns wohl bewußt daß die vor-
venambste Personen durch wütende Huud und
Kölfe gebissen, sie auch des so genannten
Gauchheil-Krautes, zu Verhütung der Folgen

und Curiruug der Wunden sich bedienet
Mben; daß vorgemeldter Wolf, fo gesagten
Johannes Wotey in das Knie gebissen, fon-
derheitlick rasend gewesen, indcmc derselbe den
Mg zuvor nicht nur allein zwey Eheleute in
vem Dorf Wasserburg davon der Mann
demselben einen Streich mit einer Axt gegeben,
Und also gezeichnet worden) ergriffen, welche
beyde in kurzer Zeit heruach an Raserey ge-

Q 2 sterben,
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stürben, sondern den nemlichen Tag auch ein

Weibsbild in allhiesiger Jurisdictiou iu uem-
lieber Zeit sehr übel in den Kopf und in die
eine Brust gebissen, welche innerhalb vterzehen
Tagen wutig worden und erbärmlich au dem
Wüth gestorben fernes hat dieß rasende Thier
einem Bürgersmann ben seinem Weyerhof all-
hier / samt einem armen Mann, so bey ihm
war, unterschiedliche Biß gegeben, welcher aber
endlich todt geschossen worden / welchen beyden
letztern das gesagte Mittel des Gauchheils durch
Greqorium Kemps, Bürgern allhiesiger Jurisdiction

gegeben, und durch felbiges, ihrer
Meynung nach, von dem Wuth garautirt
worden. Dessen zu wahrer Urkund haben
Wir auf Erfuchen der Comparente,, gegenwärtiges

auffetzen darauf unferer Stadt-Cautzley
gewöhnliches Secret-Jnsigill (deme jedoch wie
Uns in alle Weg ohne Nachtheil) drucke,,, uud
durch unfern Stadtschreibern unterschreiben
lassen. So gegeben Münster den sten Decembr.

(I..8.) Meyer
Stadtschreiber.
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